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Artikel IV

Zwecks Durchführung der Umgestaltung des deutschen 
Gerichtswesens müssen alle früheren Mitglieder der Nazi
partei, die sich aktiv für deren Tätigkeit eingesetzt haben, 
und alle anderen Personen, die an den Strafmethoden des 
Hitlerregimes direkten Anteil hatten, ihres Amtes als 
Richter und Staatsanwälte enthoben werden und dürfen 
nicht zu solchen Ämtern zug'elassen werden.

Artikel V

Es wird dem Ermessen des Militärhefehlshabers über
lassen, in Ausführung dieses Gesetzes die Zuständigkeits
abgrenzung der deutschen Gerichte schrittweise mit die
sem Gesetz in Einklang zu bringen.

Artikel VI
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in 

Kraft. Die Militärbefehlshaber der Zonen sind mit seiner 
Durchführung beauftragt.

4. Gesotz Ar. 11
(Aufhebung einzelner Bestimmungen des 

deutschen Strafrechts)
Vom 30. Januar 1946

(Amtsbl. d. Kontrollrats S. 55)

Der Kontrollrat verfügt wie folgt:

Artikel I

Folgende Vorschriften des Strafgesetzbuchs für das 
Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 in seiner gegenwärtigen 
Fassung werden hiermit ausdrücklich aufgehoben:Para
graphen 2, 2b, 9, 10, 16 Absatz 3, 42a Ziffer 5, 42k,
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